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• Stabilisierungspaket für 2020: Zusicherung von CHF 95 Mio. für den Schweizer Sport

• Ziel dieser Unterstützung ist es, die Strukturen der Sportförderung zu stabilisieren 
sowie Qualität und Quantität der Sportförderung zu stützen. Ausserdem sollen die 
Gelder der nachhaltigen Stabilisierung der Organisationen dienen und nicht, um 
deren Gewinn zu erhöhen

• Der Sportverband legt die Definition für strukturrelevante Organisationen fest. 
Beispiele sind:

• Verbände, Vereine und ähnliche Organisationen

• Nachwuchsförderungsstützpunkte

• Leistungszentren

• Nationale und internationale Anlässe des Breiten-, Leistungs- sowie 
Nachwuchsleistungssports

Rahmenbedingungen Bund
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• Jeder nationale Verband muss für seine Sportart ein Stabilisierungskonzept nach 
den Vorgaben des Parlaments, des Bundesrates und des VBS erstellen und an Swiss 
Olympic einreichen

• Über den Schaden und Einsatz der erhaltenen Gelder muss jeder nationale 
Sportverband gegenüber Swiss Olympic Rechenschaft ablegen

• Richtlinien für Aufteilung der Gelder

• 2/3 für Breitensport

• 1/3 für Leistungssport und leistungsorientierten Nachwuchssport

• Ausgewogenes Geschlechterverhältnis → Förderung von Frauen und Männern

• Athletinnen und Athleten haben keinen direkten Anspruch auf Finanzhilfe 

• Keine Finanzierung oder Substituierung von Massnahmen der öffentlichen Hand

• Die bewilligten Finanzhilfen müssen im Jahr 2020 genutzt werden. Das Bilden von Reserven ist nicht 
erlaubt

Rahmenbedingungen Bund
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• Kausalität ist wichtig: Zusammenhang zwischen dem geltend gemachten Schaden 
und der Covid-19 Pandemie muss aufgezeigt werden

• Der beantragte Betrag darf nicht höher als der Netto-Schaden sein

• Der Schaden der Institution muss das Jahr 2020 betreffen

• Nur finanzielle und keine immateriellen Schäden können geltend gemacht werden

• Entgangene Preisgelder können im Antrag nicht angegeben werden, da dies einer 
Unterstützung des Einzelathleten gleichgestellt ist

Vorgaben für Antrag
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• Mehrerträge und Minderaufwand sind den Mindereinnahmen und dem 
Mehraufwand, die aus COVID-19 entstanden sind, gegenüberzustellen. Die 
Rechnung (siehe Excel Report Evaluation Schaden COVID-19) wird wie folgt 
aussehen:

+ Mehrerträge (z.B. Kurzarbeit)

+ Minderaufwand

- Mehraufwand

- Mindererträge 

= Netto-Schaden (falls Minus)

Vorgaben für Antrag
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• Die Summe des im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie erlittenen Schadens
muss über CHF 1’000.– liegen, damit das Gesuch behandelt wird

• Nur Organisationen, die bis am 23.08.2020 ein Gesuch an Swiss Cycling eingereicht 
haben, werden berücksichtigt werden

Welche Organisationen sind berechtigt?
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• Web-Formular inklusive Report Evaluation Schaden und Beitragsgesuch muss bis am 
23.08.2020 bei Swiss Cycling eingereicht werden

• Anschliessende Prüfung durch Swiss Cycling mit Priorisierung

• Gesamtdossier wird spätestens am 30.09.2020 von Swiss Cycling bei Swiss Olympic 
eingereicht

• Die Auszahlung des Bundesbeitrages für bereits erlittenen Schaden erfolgt nach 
der Genehmigung von Swiss Olympic

• Die Auszahlung des Bundesbeitrages für die bis Ende 2020 antizipierten Schäden 
erfolgt erst, wenn der Schaden effektiv eingetroffen ist und nachgewiesen werden 
kann

• Nicht verwendete oder nicht dem angegebenen Zweck entsprechend verwendete 
Finanzhilfen müssen zurückerstattet werden

Vorgehen für Gesuch
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• Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link in der Rubrik 
«Stabilisierungspaket»: https://bit.ly/30CxNos

• Einige Fragen wurden von Swiss Olympic bereits auf folgendem Dokument 
beantwortet: https://bit.ly/3f0RmvS

• Bei zusätzlichen Fragen senden Sie bitte eine Mail an covid@swiss-cycling.ch

Fragen und Informationen
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Vielen Dank 

Für Fragen stehen wir unter 

covid@swiss-cycling.ch gerne 

zur Verfügung.
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